
1 In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

nachrichtlich:
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:

Summe:
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2021 0 0 0 0

Muster 17
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 4 SächsKomHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:1
davon voraussichtlich fällige Auszahlungen
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	17 Verpflichtungsermächtigungen

